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CCXXXVIIII .

CCXXXIX .

CCXL .

CCXILI .

Bambergiſch

So der Beklagt zum andern Rechtstag aber

nicht erſchiene .

Item / Keme der Beklagt zum andern Gericht auch nicht/ ſo ſoll

dem Kleger der dritt vnd endthafft Rechtotag erkandt / vnd ſunſt mit

der Form vnd Weiß ( wie oben von dem erſten Rechtstag geſatzt iſt )

gehandelt vnd gehalten werden .

So der Beklagt auff den dritten Rechtstag
auch nicht erſchiene .

Item / So aber der angezogen Thetter in eigner Perſon auff der

dreyer Rechtstag keinen erſchiene / vnd die That / nicht widerſprechen
oder verantworten wuͤrde / So ſolt am dritten Gerichtstag auff der

Kleger begern vnd beweiſung der Klag / derſelbig beklagt Thetter in die

Mordtacht erkandt werden / welche Mordtacht fuͤrter Vnſer Zent oder

Bannrichter außſprechen vnd erklern ſolle / wie hernach geſetzt iſt .

Zulaſſung deß Anwvaldts .

Item / Es ſoll der Beklagt in dieſem fall an der Zent durch keinen

Anwaldt ſein Verantworttung thun moͤgen / er wolt dann durch ſeinen
Anwaldt bewelſen / daß er auß Schwachheit ſeines Leibs nicht kommen

moͤcht/ vnd ſo ſolche ehehafft gnugſam bewiſen wuͤrde / So ſolt das

Recht alodann ein zimlich Zeit nach geſtalt der Sachen auffgeſchlagen
vnd erſtreckt werden .

In die Acht zuſprechen.

N. Als du mit Vriheylen ond Recht zu der Mordtacht erthelle
worden biſt / alſo nimb ich dein Leib vnd Gut auß dem Friede / vnd thue
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ſie in den Vnfriede / vnd kunde dich Ehrloß vnd Rechtloß / vnd kuͤndedich
den Voͤgeln frey in den Luͤfften / vnd den Thieren in dem Walde / vnd
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